
 

Seite 1 von 2 
 

 

 

Ihre Anfrage zur Tätigkeit der Bauaufsichtsbehörde im Landkreis Vorpommern-Rügen 

Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Löttge, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

in vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich Bezug auf die in der Anfrage gestellten Fragen 
und beantworte diese nachfolgend. 

1. Wie viele Widersprüche zu bauaufsichtlichen Entscheidungen werden durch die Bau-
aufsicht im Jahr bearbeitet und beschieden? 

Eine Gesamtübersicht über die bearbeiteten Widersprüche durch den Fachdienst Bau- und 
Planung des Landkreises Vorpommern Rügen können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. 
Zu den bauaufsichtlichen Widerspruchsverfahren gehören die Widersprüche in den Baugeneh-
migungs- und Bauvorbescheidsverfahren sowie in den bauordnungsrechtlichen Verfahren des 
Fachdienstes Bau- und Planung. Die Erfassung der Widersprüche erfolgt im Fachdienst Recht 
des Landkreises seit 2015. 

2. Welche gesetzlichen Fristen sind bei der Bearbeitung von Widersprüchen einzuhalten 
und ist die Einhaltung derselben durch die Behörde gewährleistet?  

Die Bearbeitung von bauaufsichtlichen Widersprüchen im Landkreis Vorpommern-Rügen ist 
nicht an gesetzlichen Fristen gebunden. 

3. Gibt es einen durch personelle Schwierigkeiten bedingten Arbeitsstau bei der Tätig-
keit der Bauaufsicht in Hinblick auf Entscheidungen im bauaufsichtlichen Verfahren 
bzw. bei der Bearbeitung von Widersprüchen? Gibt es in diesem Zusammenhang ir-
gendwelche rechtlichen Risiken?  

Bei der Bearbeitung von Bauanträgen werden die gesetzlichen Fristen eingehalten. Es ist in 
diesem Bereich der bauaufsichtlichen Tätigkeiten kein Bearbeitungsstau zu verzeichnen.  

Aufgrund der verwaltungstechnischen Bewältigung der Corona-Pandemie im Jahr 2020 und der 
vorübergehenden Übertragung von Aufgaben aus dem Bereich des Fachdienstes Gesundheit 
auf zwei Bedienstete des Fachdienstes Recht kam es insbesondere im Bereich der nicht frist-
gebundenen bauaufsichtlichen Widersprüche zu einem Arbeitsstau. Die Statistik zeigt, dass im 
ersten Halbjahr 2023 ein leicht höherer Anteil an Widersprüchen seine Erledigung gefunden 
hat, als neue Widersprüche eingegangen sind.  
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Häufig sind die Verfahren langwierig, wenn die Qualität der eingereichten Unterlagen, oft 
auch nach konkreten Nachforderungen, keine eindeutigen Beurteilungen der Unterlagen zu-
lässt. Dies hat in Bezug auf die Bearbeitung von bauordnungsrechtlichen Sachverhalten einen 
Rückstau zufolge. Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist bestrebt, auch bei Vorliegen eines il-
legalen Sachverhaltes den Bürger/innen die Möglichkeit zu geben, diesen Sachverhalt zu hei-
len. Die Fälle verlängern sich dadurch, und es wird oft ein positives Ergebnis erreicht, ohne 
dass eine Ordnungsverfügung ergehen musste. 

Eine Vielzahl von Anzeigen zu illegalen Ferienwohnungen im Landkreis Vorpommern-Rügen 
führte zu einem deutlich erhöhten Arbeitsaufkommen, da diese Verfahren in der Beweisfüh-
rung einen höheren Ermittlungsaufwand erfordern, als beispielsweise ein „offensichtlicher 
Schwarzbau“. Aus diesem Grund wird dieser Bereich im Landkreis Vorpommern-Rügen ab Ok-
tober 2023 personell verstärkt werden. 

4. Gibt es hinsichtlich der Tätigkeit der Bauaufsicht eine Prioritätensetzung und wenn 
ja auf welcher Grundlage? 

In Bezug auf die Bearbeitung von bauordnungsrechtlichen Sachverhalten im Landkreis Vor-
pommern-Rügen werden die Prioritäten dahingehend gesetzt, dass Sachverhalte, die die öf-
fentliche Sicherheit gefährden, vorrangig bearbeitet werden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Stefan Kerth 
Landrat 
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Anlage zur Anfrage /2023/059 – BVR/FW: „Tätigkeit der Bauaufsichtsbehörde im Landkreis Vorpommern Rügen“ 

 

Eingangsjahr Eingänge FD 43 Erledigung 

2015 232 138 

2016 235 184 

2017 212 212 

2018 257 188 

2019 300 302 

2020 263 232 

2021 350 222 

2022 381 218 

2023 bis 31.7. 160 169 

 

 


